
Mayabaum Publishing ltd. Victoria Street 201a, SW1E 5NE London, UK 

Polizeibehörde Sonthofen 
Schloßstraße 8 
87527 Sonthofen 

Germany 

Strafanzeige 

London, den 16.04.2018 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit stelle ich, Manuel Tübner Direktor der Mayabaum Publishing ltd. , Victoria Street 201a, SW1E 5NE 
London, eine Strafanzeige gegen folgende Person 

wegen unwahre Tatsachenbehauptungen, Täuschung im Rechtsverkehr § 270 StGB, Vortäuschung falscher 
Tatsachen § 263 StGB, Täterschaft § 25 StGB, Beihilfe § 27 StGB, Mitverschulden § 254 StGB, Gefährliche 
Körperverletzung § 224 StGB, fahrlässige Körperverletzung § 229 StGB, Unterschlagung von Beweismittel § 
246 StG, analog Markenrechtsverletzung, Hausfriedensbruch §123 StGB und schwerer Körperverletzung- 
sowie Beihilfe zu Mord und Lebens- und Existenzschädigung.  
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gegen Polizeimeisterin Frau Gerlinde Hogen 
Polizeiinspektion Kempten 
Auf der Breite 17 
87439 Kempten

gegen Direktor Herr Dietmar Herrmann 
Amtsgericht Sonthofen 
Prinz-Luitpold-Straße 2 
87439 Sonthofen

gegen Richterin Frau Gramatte-Hesse  
Amtsgericht Sonthofen 
Prinz-Luitpold-Straße 2 
87439 Sonthofen

gegen Regierungspräsident Herr Karl Michael Scheufele 
Regierung von Schwaben 
Fronhof 10 
81654 Augsburg

Wurde an Polizeibehörde Sonthofen übergeben 

Aktenzeichen: BJ7417-007468-17/8

Vorab per Fax z. Hd. Herrn Hehl  

Aktenzeichen Staatsanwaltschaft:  
Az: 110 JS3960/18 
Az: 110 JS22048/17



Sachverhalt der Strafanzeige 

Als Direktor der Fa. Mayabaum Publishing ltd. erstatte ich Strafanzeige gegen die Polizeihauptmeisterin 
Frau Gerlinde Hogen von der Polizeiinspektion Kempten. Auf Grund der im Rahmen der oben aufgeführten 
Straftaten und Unterschlagung der in den Anlagen aufgeführten Beweisanlagen aus der ersten Strafanzeige 
Az.:110 Js 22048/17 deren Beweise von Frau Hogan nicht geprüft und im vollem Umfang weitergeben 
wurden, sodass es zu dem Aktenzeichen mit schwerem Amtsbetrug im Interesse für die Haupttäter 
führte.  

Bis heute habe ich kein schriftlichen Schreiben an meine englische Geschäftsadresse oder Privatadresse er-
halten über das ohne mein Kenntnis im Hintergrund laufendem Verfahrens mit dem Aktenzeichen 1 Cs 230 
JS 20439/17 meiner ersten gestellten Strafanzeige, um in Widerspruch gehen und handeln zu können. 
Ebenso akzeptiere ich die Wahrnehmungen von Staatsanwältin Frau Köhler nicht die aus dem Telefon-
protokoll zwischen Frau Stöhr und Staatsanwältin Frau Köhler, sowie es eindeutig aus dem Einstellungsver-
fahren an Frau Stöhr zu entnehmen ist. Diese geäußerten eigenen Empfindungen, Vorstellungen und Wahr-
nehmungen haben nichts in diesem Verfahren verloren und sind vollkommen deplatziert. Auch stellt das 
eingestellte Ermittlungsverfahren einen weiteren Betrug für Frau Stöhr und mich dar, weil die Hauptstraf-
täter des versuchten Mordes unmöglich wegen unterlassener Hilfeleistung eingestellt wer-den können.  

Ebenso wurden unter dem Aktenzeichen Az.:110 Js 22048/17 ein 8cm breiter voller Aktenordner, eine 
Mappe, sowie zwei gefüllte A4 Umschläge in Sonthofen z. H. der Polizeistelle Herrn Hehl eingereicht die 
Herrn Hehl laut seiner Äußerung am Telefon Frau Stöhr mitteilte, auf Grund der bedrohlichen Situation von 
Stöhr, sogar zur Kriminalpolizei überreicht hat da er es für sehr dringlich angesehen hat, dass eingriffen 
werden muss und etwas von Seiten der Kriminalpolizei gegen die Täter unternommen werden sollte.  

Wenn nicht alle Akten und Unterlagen zum Aktenzeichen Az.:110 Js 22048/17 der Staatsanwaltschaft vor-
liegen, wie Staatsanwältin Frau Köhler es in ihrem Fehlverhalten wiedergibt, dann ist es das Verschulden 
von Staatsanwältin Frau Köhler die ohne mich nach London an meine englische Geschäftsadresse zu in-
formieren, meine Strafanzeige eingestellt hat und ich noch nicht einmal weis , zu welchem Zeitpunkt und 
in welchen Zusammenhang es steht.  

Herr Karl M. Schaufele, Regierungspräsident von der Regierung von Schwaben, hat alle Aufklärungsschrei-
ben über den Sachverhalt der Grundsicherung Sonthofen nachweislich per Einschreiben erhalten und hat 
dazu bis heute geantwortet und nichts veranlasst. Hinsichtlich dessen lässt es vermuten, das er sich dem 
versuchtem Mordversuch auf Frau Stöhr, dem vorsätzlichen Regierungsbetrug als Haupttäter mithin den 
Markenrechtsverletzungen und Existenzzerstörung gegenüber Frau Stöhr und mir zu verantworten hat und 
er auch noch deshalb eine Amtswechsel vollzogen hat, indem er als Regierungspräsident sein bestehendes 
Amt nach 10-jährigen Absolvierung unverhofft und rasch verlässt und in das Innenministerium bis zum 
3.Mai 2018 wechselt, laut eines veröffentlichen Artikels. 

Herr Dietmar Herrmann, tätig als Richter bzw. Direktor beim Amtsgericht Sonthofen und Frau Richterin  
Gramatte-Hesse hat gegen mich ein Strafbefehl veranlasst, das ebenfalls auf Betrug aufgebaut ist um den 
Regierungsbetrug mit Herrn Günther Zeller zu verschleiern. Der Betrug des Schein-Strafbefehls liegt darin, 
das es zum ersten an die Wohnadresse von Frau Stöhr durch Polizeihauptmeisterin Frau Gerlinde Hogen an 
Herrn Tübner überreicht wurde, anstatt es auf dem juristischen Weg nach London zu versenden.  

Zum anderen liegen Herrn Dietmar Herrmann ebenfalls alle Aufklärungsschreiben über den Sachverhalt der 
Grundsicherung Sonthofen vor und er hat bis heute kein amtsärztliche Begutachtung für die Haupttäter 
der Grundsicherung Sonthofen veranlasst und lässt die weitere Existenzzerstörung an mich, meiner Firma 
und Frau Stöhr weiterhin zu, zudem auch unser komplettes Umfeld von den Haupttäter weiterhin zerstört 
und eingebrochen wird und weitere in seine Straftat befangen werden.  

Glaubhaftmachung 
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• Abmahnungsschreiben 
• strafbewehrte Unterlassung- und Verpflichtungserklärung 
• Schadensersatzansprüche 
• Widerspruch des Bescheides von Frau Stöhr 
• vorliegende Aktenordner  
• samt 3 weiterer DIN A4 Einschreibebögen weiterer Unterlagen per Fax und Heftordner an Herrn Hehl, 

Polizei Sonthofen mit weiteren zum Sachverhalt angeknüpften ergänzenden Strafanzeigen und Beweisen.  

Ebenso bleibt zu erwähnen, dass Frau Stöhr in Hungersnot ohne Krankenversicherung von den o.g. Perso-
nen in die Obdachlosigkeit der im Altenzeichen 1C 277/18 geführten laufenden Räumungsklage beim Amts-
gericht Kempten befindet. Zu dieser für Frau Stöhr mit ihrer Querschnittslähmung und der lebensgefähr-
lichen Grundlage und daraus resultierenden Untergewicht von 28 kg und 30 cm Restdarm werden im Hin-
tergrund zur Beihilfe der Straftat von Herrn Zeller arglistige Szenarios des Irreleiten bei Ämtern, Gerich-
ten, Polizei und Behörden aufgebaut. Mit diesen Handlungen wird die Gesundheit und Existenzgrundlage 
von Frau Stöhr verbal zerstört und ihr Umfeld eingebrochen.  

Mit freundlichen Grüßen,                                                     

Direktor der Mayabaum Publishing ltd., Herr M. Tübner     

Anhang 

• Schreiben vom 06.10.2016 ./. Grundsicherungsbescheid (Anlage Ast. 1) 
• Schreiben vom 06.10.2016 ./. Ihre Krankenversicherung (Anlage Ast. 1.1) 
• Schreiben vom 20.12.2016 ./. Grundsicherungsbescheid (Anlage Ast. 2) 
• Schreiben vom 07.03.2017 ./. Belehrung (Anlage Ast. 3) 
• Schreiben vom 29.05.2017 ./. Berechnungsbogen Mai (Anlage Ast. 4) 
• Schreiben vom 29.05.2017 ./. Auskunft über die AOK (Anlage Ast. 5) 
• Schreiben vom 28.06.2017 ./. Erklärung über die Entbindung der Schweigepflicht (Anlage Ast. 6) 
• Schreiben vom 06.07.2017 ./. Anmerkung zum Hausbesuch (Anlage Ast. 7) 
• Schreiben vom 17.07.2017 ./. Ärztl. Bescheinigung - Erhöhte Mehrbedarf an Heizkosten (Anlage Ast. 8) 
• Schreiben vom 18.07.2017 ./. Formulierungsvorschlag (Anlage Ast. 9) 
• Schreiben vom 20.07.2017 ./. Anpassung des Wohnbedarfes (Anlage Ast. 9.1) 
• Schreiben vom 21.07.2017 ./. Übernahme von Stromkosten (Anlage Ast. 10) 
• Schreiben vom 24.07.2017 ./. Antrag auf Übernahme der Stromkosten + Kurzmitteilung (Anlage Ast. 11) 
• Schreiben vom 17.08.2017 ./. Entbindung von der Schweigepflicht (Anlage Ast. 11.1) 
• Schreiben vom 17.08.2017 ./. Ihr Widerspruch vom 3.08.2017 (Anlage Ast. 11.2) 
• Schreiben vom 30.08.2017 ./. Bestätigung des Nachweises der LVA Westfalen (Anlage Ast. 12) 
• Schreiben vom 21.09.2017 ./. Ihr Widerspruch vom 3.08.2017 & Email vom 20.09.2017 (Anlage Ast. 13) 
• Schreiben vom 26.09.2017 ./. Ihr Widerspruch vom 3.08.2017 & Email vom 29.09.2017 (Anlage Ast. 14) 
• Schreiben vom 26.09.2017 ./. Kenntnisnahme der Kontoänderung (Anlage Ast. 15) 
• Schreiben vom 02.10.2017 ./. Bestätigung neuer Bankdaten (Anlage Ast. 16) 
• Schreiben vom 11.10.2017 ./. Neue Bankverbindung (Anlage Ast. 17) 
• Schreiben vom 13.10.2017 ./. Mahnung mit Ankündigung der Versorgungseinstellung (Anlage Ast. 18) 
• Schreiben vom 16.10.2017 ./. Grundsicherungsbescheid (Anlage Ast. 19) 
• Schreiben vom 16.06.2017 ./. Abmeldebestätigung (Anlage Ast. 20) 
• Fax vom 16.10.2010 ./. Dauernutzungsvertrag & Vertragsentlassung (Anlage Ast. 21) 
• Schreiben vom 23.06.2017 ./. Dauernutzungsvertrag & Vertragsentlassung (Anlage Ast. 22) 
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Zeugin & Markeninhaberin, Frau Doris Stöhr



• Schreiben vom 30.06.2017 ./. Verwaltungsaufgaben (Anlage Ast. 23) 
• Schreiben vom 30.06.2017 ./. Schriftliche Bestätigung (Anlage Ast. 24) 
• Schreiben vom 27.01.2017 ./. Ärztliches Attest (Anlage Ast. 25) 
• Schreiben vom 05.07.2017 ./. Unser gemeinsames Telefonat vom 5. Juli 2017 (Anlage Ast. 26) 
• Schreiben vom 01.08.2017 ./. Allgemeinsituation und Zitat von E-Mail am 29.Juli 2017 (Anlage Ast. 27) 
• Schreiben vom 02.08.2017 ./. Nebenkostennachzahlung (Anlage Ast. 27.1) 
• Schreiben vom 03.08.2017 ./. Kündigung & Widerspruch Ihres Schreiben vom 2.08.2017 (Anlage Ast. 28) 
• Schreiben vom 06.08.2017 ./. Abschlussgerechtes Anschreiben von Pfleger Herr Tübner (Anlage Ast. 29) 
• Schreiben vom 09.08.2017 ./. Einstellung der Grundsicherungsleistung (Anlage Ast. 29.1) 
• Schreiben vom 15.08.2017 ./.  Anbei der Witz der Kostenübernahme der AOK … (Anlage Ast. 30) 
• Schriftlicher Beweis ./. Schreiben an Herrn Bürgermeister vom 10.10.2017 (Anlage Ast. 31) 
• Schriftlicher Beweis ./. Antrag einer Betreuungsmaßnahme für Herrn Zeller (Anlage Ast. 32) 
• Schriftlicher Beweis ./. Antrag einer Betreuungsmaßnahme für Frau Wegschneider (Anlage Ast. 33) 
• strafbwehrte Unterlassung- und Verpflichtungserklärung vom 10.10.2017 (Anlage Ast. 34) 
• Schriftlicher Beweis ./. Widerspruch des Bescheides vom 16.10.2017 (Anlage Ast. 35) 
• Schriftlicher Beweis ./. Darlehensbasis und Antrag (Anlage Ast. 36) 

Einschreiben und Faxe an Landratsamt Oberallgäu 

• PixelLetter Fax wurde zugestellt AuftragsNr 12648125 (Anlage Ast. 38) 
• PixelLetter Fax wurde zugestellt AuftragsNr 12643825 (Anlage Ast. 39) 
• PixelLetter Fax wurde zugestellt AuftragsNr 12642711 (Anlage Ast. 40) 
• PixelLetter Fax wurde zugestellt AuftragsNr 12641403 (Anlage Ast. 41) 
• PixelLetter Fax wurde zugestellt AuftragsNr 12640218 (Anlage Ast. 42) 
• PixelLetter Fax wurde zugestellt AuftragsNr 12637845 (Anlage Ast. 43) 
• Erfolgreiche Übertragung an 49832161267120 Herr Zeller (Anlage Ast. 44) 
• Erfolgreiche Übertragung an 49832161267120 Kündigung und Widerspruch (Anlage Ast. 45) 
• Erfolgreiche Übertragung an 49832161267120 (Anlage Ast. 46) 
• Erfolgreiche Übertragung an 49832161267120 - AOK Kostenübernahme der Stromkosten (Anlage Ast. 47) 
• Erfolgreiche Übertragung an 49832161267120  (Anlage Ast. 48) 

E-Mail -Kommunikation  an Landratsamt Oberallgäu 

• Schriftlicher Beweis ./. E-Mail vom 30.08.2016 (Anlage Ast. 49) 
• Schriftlicher Beweis ./. E-Mail vom 30.08 - 5.10.2016 (Anlage Ast. 50) 
• Schriftlicher Beweis ./. E-Mail vom 06.09 - 8.09.2016 (Anlage Ast. 51) 
• Schriftlicher Beweis ./. E-Mail vom 11.09.2016 (Anlage Ast. 52) 
• Schriftlicher Beweis ./. E-Mail vom 23.09.2016 (Anlage Ast. 53) 
• Schriftlicher Beweis ./. E-Mail vom 25.10.2016 (Anlage Ast. 54) 
• Schriftlicher Beweis ./. E-Mail vom 16.10.2016 (Anlage Ast. 55) 
• Schriftlicher Beweis ./. E-Mail vom 05.12.2016 (Anlage Ast. 56) 
• Schriftlicher Beweis ./. E-Mail vom 06.12.2016 (Anlage Ast. 57) 
• Schriftlicher Beweis ./. E-Mail vom 24.08.2017 (Anlage Ast. 58) 
• Schriftlicher Beweis ./. E-Mail vom 15.05.2017 (Anlage Ast. 59) 
• Schriftlicher Beweis ./. E-Mail vom 17.01.2017 (Anlage Ast. 60) 
• Schriftlicher Beweis ./. E-Mail vom 17.07.2017 (Anlage Ast. 61) 
• Schriftlicher Beweis ./. E-Mail vom 29.07.2017 (Anlage Ast. 62) 
• Schriftlicher Beweis ./. E-Mail vom 23.07.2017 (Anlage Ast. 63) 
• Schriftlicher Beweis ./. E-Mail vom 18.07.2017 (Anlage Ast. 64) 
• Schriftlicher Beweis ./. E-Mail vom 18.07.2017 (Anlage Ast. 65) 
• Schriftlicher Beweis ./. E-Mail vom 25.10.2017 - Widerspruch (Anlage Ast. 66) 
• Schriftlicher Beweis ./. E-Mail vom 25.10.2017 (Anlage Ast. 67) 
• Schriftlicher Beweis ./. E-Mail an Herrn Bürgermeister vom 10.10.2017 (Anlage Ast. 68)
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Fehlende Angaben

Ein Betreuungsantrag wurde gegen Herrn Zeller gestellt, damit 
ein staatl. Betreuuer zu seiner Seite gestellt wird, da Herr Zeller 
nicht in der Lage ist seit 1,5 Jahren einen scheinbar invantilen 
einfachen Sachverhalt, den man bereits im Schulunterricht der 

3. Schulklasse behandelt, zu klären. 

Ein Betreuungsantrag ist eine Vermutung der seitens des 
Amtsgerichtes überprüft werden muss, um schlimmeres 

verhindern zu können. Doch dem ist der Richter Herrn Dietmar 
Herrmann nicht nachgekommen und hat durch eine schnelle 
Abfertigung mit der Erstellung eines AR Aktenzeichen, mithin 

zwei selbige Aktenzeichen von Frau Stöhr und Herr Tübner, den 
Fall schnell abschließen wollen. Aufgrund eines Antrages kann 
kein Strafbefehl erlassen werden, da es sich um eine Anregung 

handelt, dem nachgegangen werden muss.     

XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Betrug !

Stichpunktaufzählungen und  
rausgerissene Wortfetzen aus Schreiben 

stellen ein arglistige Täuschung und 
Tatsachenverdrehungen dar, das 

wiederum ein inszeniert Betrug von 
Herrn Zeller ist.  

Betrug !

Biene Maja, Willi und Flipp sind im ZDF zuhause und nicht wohnhaft in London,  unzählige Schreiben liegen den betroffenen Tätern vor, die jedoch weiterhin infantile Betrüge inszenieren.    



keine genaue Angabe des Schreibens
Vortäuschung falscher Tatsachen, Betrug

Bis heute hat Herr Tübner keinen Strafantrag erhalten
Vortäuschung falscher Tatsachen, Betrug

Fehlende Unterschrift und daher nicht rechtsgültig

Betrug !

Betrug !

Betrug !







Zustellungsurkunde wurde von Polizeihauptmeisterin Frau Gerlinde Hogen in Weitnau, Privatadresse von Frau Doris 
Stöhr, überreicht und nicht an die angegebene rechtsgültige englische Adresse. Daher ist die Zustellung nicht 

rechtskräftig und stellt einen Betrug dar.  

In dem überreichten Strafbefehl sind keine Anlagen vorhanden, die die Beweise 
einer Straftat aufzeigen und überhaupt einen Strafbefehl erlassen zu können.

Betrug !

Betrug !

Auch die Postleitzahl wurde beabsichtigt falsch geschrieben, damit man einen Grund angeben kann, das genau deswegen kein Schreiben in London auf dem Postweg angekommen ist.   

Betrug !

Ein ärztliches Gutachten wäre in diesem Fall m.E angedacht, wenn man die Absenderadresse schon verdecken muss, damit die Zustellungsurkunde nicht mehr zurückversendet werden kann. 



Doris Stöhr, Bachsiedlung 6, 87480 Weitnau

Polizei Sonthofen 
Schloßstraße 8 
87527 Sonthofen 

Deutschland 

Weitnau, den 16.04.2018 

Sehr geehrter Herr Hehl, 

im Rahmen der bisherigen Strafanträge möchte ich mich gerne bei Ihnen bedanken für Ihre bisherigen Lei-
stungen und liebevolle Unterstützung. Sie kennen meine Situation und die Zusammenhänge am besten und 
sind der Thematik vertraut. Aus diesem Grunde setze ich mir in meiner lebensgefährlichen und bedrohli-
chen Situation mit diesem Schreiben zum Ziel, Sie anzuschreiben und um Hilfe zu bitten. Sie können sich 
nicht vorstellen was Herrn Zeller seit dem ersten Mordversuch auf mich und die verbale Lebens- und Exis-
tenzzerstörung die er gegen Herrn Tübner betreibt angerichtet hat.  

Der Bürgermeister von Weitnau hat mich in meiner laufenden Räumungsklage angeschrieben, um mir Hilfe-
stellung anzubieten die Räumungsklage hinauszuschieben und hat mir 100€ aus der Bürgerkasse gespendet, 
damit meine Innen-Bauchraum-Verbrennungen wegen der Hungersnot die aggressive Magensäure lindern 
kann. Ich werde mittlerweile schon von der Polizeihauptmeisterin Frau Hogen in Kempten lebensgefährlich 
bedroht und in meinen privaten zuhause tyrannisiert und das mitten in meiner Räumungsklage und schwe-
ren Erkrankung.  

Polizeihauptmeisterin Frau Hogen hat den Sachverhalt mit dem Az.:110 Js 22048/17 nicht geprüft und 
im vollem Umfang weitergeben, sodass es zu dem Aktenzeichen mit schwerem Amtsbetrug im Interes-

se für die Haupttäter führte. Der Betrug des Schein-Strafbefehls liegt darin, das es zum ersten an 
die Wohnadresse von mir durch Polizeihauptmeisterin Frau Gerlinde Hogen an Herrn Tübner über-
reicht wurde, anstatt es auf dem juristischen Weg nach London zu versenden. 

Polizeihauptmeisterin Frau Hogen aus der Polizeiinspektion brach regelrecht in meine Mietwohnung ein, 
während ich mitten in meiner Pflege in der Badewanne gebadet wurde. Polizeihauptmeisterin Frau Hogen 
und kam ohne Polizeidienstmütze auf dem Kopf und zwang meinen Pfleger Herrn Tübner einen an die Lon-
doner Geschäftsadresse adressierten Strafbefehl gegen seinen Willen entgegenzunehmen. Polizeihaupt-
meisterin Frau Hogen sendete mir im Oktober 2016 ein Schreiben an Herrn Tübner zu mit einer Einladung 
zu einem Verhör in Kempten und ich teilte ihr per Email und Telefon mit, dass sie dieses Schreiben bitte zu 
Herrn Tübner auf dem rechtsgültigen Weg an seine englische Adresse nach englischem Recht senden darf.  

Sie teilte mir mit, dass sie die Strafanzeige gegen Herrn Zeller Frau Wegscheider und Herrn Eichenbauer, 
sowie die kompletten Unterlagen von Herrn Tübner erhalten hat die sie aber nicht vollumfänglich oder 
wenn überhaupt abgeben hat. Mittlerweile bin nicht nur ich in Lebensgefahr durch die Betrüge und Be-
fangenheit welche von Herrn Zeller ausgehen, sondern gefährden auch schon bedrohlich das Umfeld von 
meinem Pfleger Herrn Tübner. Wenn das so in diesem Umfang weiterhin auswuchert werde ich bald 
sterben, was hier anscheinend beab-sichtigt wird, um Herrn Tübner dann dafür zur Verantwortung zu 
ziehen und ihn endlich unschuldig ins Ge-fängnis abzuschieben. Somit wären die gesamten Straftaten und 
Betrüge von den Haupttäter zum einen unter die Erde gegraben und zum anderem Herrn Tübner hinter 
Gittern gebracht und Herrn Zeller ist somit herausgeholt worden.  
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Doris Stöhr

Bachsiedlung 6

87480 Weitnau

z.Hd. Herrn Hehl



Kein Mensch kümmert sich fachgerecht und aufrichtig darum die Wahrheit ans Licht zu bringen, weil durch 
Herrn Zeller und Herrn Eichenbauer auch keiner mehr aus diesen Betrügen aussteigen kann und daher den 
Mordversuch auf mich und die Lebenszerstörung auf Herrn Tübner unverantwortlich durchsetzen muss. 
Bitte helfen Sie mir Herrn Hehl, ich habe noch viel Lebensfreude in mir und möchte noch viel in meinem 
Leben erreichen auch ist mir Herrn Tübner ein guter Freund und mir in den letzen Jahren sehr an mein 
Herz gewachsen.  

Ich trage die Verantwortung für diese Lebenszerstörung und verbale Gewalt gegenüber Herrn Tübner, weil 
ich seine Arbeitgeberin bin und er durch mich in die Zwangsgewalt von Herrn Zeller mitverwickelt wurde. 
Ich bin in der Pflicht meinem Freund und Pfleger zu helfen, bevor er in diesem Szenario des Irreleiten im 
Hintergrund unschuldig durch Betrug und arglistige Korruption von Herrn Zeller und seinen erschaffenen 
Widersachern und Anhängern vielleicht sogar von einen Polizisten erschlagen oder getötet wird, sowie man 
ihn hier in meiner Wohnung verhaften und gewaltsam einsperren wird.  

Wie bitte kann es möglich sein, dass ein Urteil erlassen wird ohne dass Herrn Tübner dazu verhört und 
Stellung nehmen konnte. Ebenso ist Herrn Hübner nicht an die aufgeführte Adresse von Frau Hogen in Lon-
don gelistet und sein Verlag ist nicht die Biene Maja und die wird arglistigerweise an eine falsche englische 
Postleitzahl gesendet. Dann ist es doch der Fehler von Frau Hogen die mir am Telefon Oktober 2017 sagte, 
dass sie mit Herrn Tübner in schriftlichen Kontakt nach London geht. Das hat sie nicht getan sondern ein 
Fehlurteil beim Amtsgericht Sonthofen bewirkt, um Herrn Tübner zu schaden und ihn ins Gefängnis zu 
bringen.  

Für Ihren Fehler muss Herrn Tübner nun 3.600€ zahlen oder er soll als englischer Staatsbürger vors deut-
sche Gericht geladen werden. Das alles nur weil er einen Betreuungsantrag stellte, um endlich eine Klä-
rung mit Herrn Zeller herbeizuführen. Er konnte weder dagegenwirken noch Gegenanzeige stellen, weil 
Frau Hogen in dem Szenario und den Lügen von Herrn Zeller gelandet und verfangen wurde. Aber auch 
dass ist nicht meine oder Herrn Tübner seine Schuld. 

Leider bin ich mittellos in einer Räumungsklage, bettlägerig ohne Nahrung und Geld für einen 

Postversand. 

Ich bin in den Herrn Zeller Geschichten und deren mitziehenden Lebenszerstörungen sehr müde geworden 
und möchte die Polizei in Sonthofen bitten mich im Rahmen einer polizeilichen Streife zu besuchen und 
den Sachverhalt mit mir und Herrn Tübner in einer Strafanzeige aufzunehmen und endlich zu klären bevor 
noch schlimmeres passiert. Am Freitag habe ich mit Herrn Andreas Buchmiller telefoniert und ihm in tief-
ster Not erzählt was Frau Hogen mir und Herrn Tübner antut und er hat versprochen sich mit Ihnen Herrn 
Hehl in Verbindung zu setzen um mir und Herrn Tübner zu helfen.  

Ich bedauere sehr, dass nach dem Hausfriedensbruch Herrn Tübner Polizeihauptmeisterin Frau Hogen mit 
einer straf. Unterlassung- und Verpflichtungserklärung, Abmahnung nach § 19 Auskunftsanspruch, sowie 
Schadensersatzansprüche und Strafanzeige belangen musste. Jetzt ist davon auszugehen, dass ein verbaler 
und gewaltsamer Einbruch oder Angriff auf Herrn Tübner stattfindet und wiederholt in meine Wohnung 
eingebrochen wird, weil keiner der betroffenen Widersacher, die für Herrn Zeller diese Straftaten betrei-
ben herausfindet oder Aussteigen kann.  

Bitte helfen sie mir, ich muss dass alles seit Jahren ertragen und bin mittellos und wiege nur noch 28 kg 
mit 30 cm Restdarm und einer chronisch daraus resultierenden Magengastritis.  

Ich habe nur noch zu Ihnen Vertrauen und zu Herrn Andreas Buchmiller Leiter des Ermittlungsgruppe 
Kempten, Polizeiinspektion Kempten. Bitte nehmen sie Kontakt zu ihm auf und helfen sie uns allen auch 
Frau Polizei Hauptmeisterin Frau Gerlinde Hogen aus der Gewalt von Herrn Zeller, Herrn Eichenbauer, 
Herrn Landrat Klotz, Frau Wegscheider, Gruppenleiter Herrn Graf und Herrn Regierungspräsident Scheuerle 
Augsburg der jetzt im Rahmen der von Herrn Tübner zugesellten straf. Unterlassung- und Verpflichtungs-
erklärung sein Amt aufgibt geflüchtet ist, um seine schwere Straftaten zu verschleiern.  
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Ich vermute nach den bisherigen Tatsachen und Erkenntnissen dass ich hier unbewusst ein schwere Wirt-
schaftkriminalität im Rahmen einer Bandenkriminalität und Korruption aufgedeckt habe und das immer en-
gere Kreise um sich zieht.  

Auch denke ich, dass Frau Hogen ohne es zu bemerken mit reingeraten ist. Bitte lassen Sie uns dass alles 
endlich klären, bevor ich gestorben bin mit 28 kg Untergewicht und Hungersnot ohne Krankenversicherung 
auch nicht ins Krankenhaus gehen kann.  

Haben sie bitte auch Verständnis, dass mein einzigstes Halt Herrn Tübner ist der rund um die Uhr für mich 
da ist und somit sein Geschäft in London komplett vernachlässigt hat, nur um mir das Leben zu retten.  

Bitte fordern Sie auch die von mir angefertigte Akte im Rahmen der Räumungsklage beim Amtsgericht 
Kempten an, dass noch die einzigste Akte ist aus der noch keine Schreiben verschwunden sind, die die 
Haupttäter der Grundsicherung belasten würden.   

Amtsgericht Kempten, Richterin Frau Kern  
Aktenzeichen: 1 C 277/18 

Wichtige Anmerkung 

Keine Grundsicherung, keine Wohnung, kein Umzug möglich, keine Prozesskostenhilfe möglich, sowie man 
zuerst in einer andern Stadt oder Dorf angemeldet sein muss um Grundsicherung zu beantragen und Miete. 
Das ist mein Todesurteil bettlägerig mit Innen Bauchraum Verbrennungen auf der Strasse zu landen was 
hier niemanden interessiert und jeder unterstützt.  

Gerne können Sie mich telefonisch erreichen unter der Tel. 08375 929 8277, indem ich verbleibe. 

Mit freundlichen Grüßen,                                                     

Frau Doris Stöhr   
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